
                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Weisung 
für 

Temporäre Strassenreklamen  

gemäss Art. 4 Abs. 2b der Verordnung über das Plakat- und Reklamewesen an öffentlichen Strassen (Reklameverordnung, GS VII 
C/11/3, Stand 23. November 2022) 

 
 
Grundsatz: Reklamen sind bewilligungspflichtig. Die Bewilligung erteilt die dafür zuständige 
                    Gemeinde (Art. 99 SSV; Art. 4 Abs. 1 Reklameverordnung) 
 
Keiner Bewilligung bedürfen gemäss Art. 4 Abs. 2a und 2b Reklameverordnung: 
 
Unbeleuchtete temporäre Strassenreklamen zu Wahlen, Abstimmungen oder Veranstaltungen im 
Kanton Glarus (inkl. Veranstaltungen in direkt angrenzenden Gemeinden) in Form von Plakaten 
mit einer Fläche bis 3.50 Quadratmeter, die innerorts und ausserorts in den von der Kantonspolizei 
bezeichneten Bereichen aufgestellt werden.  

Sie müssen sämtliche Anforderungen an Gestaltung, Platzierung und Verkehrssicherheit gemäss 
der vorliegenden Weisung erfüllen und dürfen maximal sechs Wochen vor dem Wahl- oder Ab-
stimmungstag bzw. dem Beginn der Veranstaltung aufgestellt werden und sind spätestens sieben 
Tage danach wieder zu entfernen.  

Verstösse gegen nachstehende Bedingungen und Ausschlussgründe werden zur Anzeige ge-
bracht; die betreffenden Anlagen kostenpflichtig zu Lasten des Verursachers / Veranstalters ent-
fernt. 
 

*Ausserorts gilt: 

Die durch die Kantonspolizei im «Ausserortsbereich» vorgegebenen Standorte wurden aus verkehrs-
technischer Sicht geprüft und gelten als generell bewilligt. Somit entfällt bei diesen unten aufgeführten 
Standorten eine nochmalige Bewilligungsplicht durch den Antragsteller gemäss Art. 99 SSV. Diese 
Standorte für temporäre Strassenreklamen sind somit «verbindlich» und können aus den nachfol-
gend aufgeführten Standortplänen entnommen werden.  

Ausserorts - Standorte sind (vgl. nachfolgend):  

GLN 001 / GLN 002 / GLN 003 / GLN 006 / GL 007 / GL 008 / GLS 001 / GLS 002 / GLS 004 / GLS 
005 / GLS 006 / GLS 007 

Im Ausserortsbereich werden grundsätzlich keine zusätzlichen Standorte bewilligt. Im Ausnahmefall 
benötigen neue und dauernde Standorte ein Bewilligungsgesuch via die zuständige Gemeinde. 

 

*Innerorts gilt: 

Für das Anbringen von bewilligungsfreien, temporären Strassenreklamen im «Innerortsbereich» gel-
ten grundsätzlich die in der Weisung «Bedingungen / Ausschlussgründe für temporäre Strassenrekla-
men» aufgeführten Bestimmungen. Die innerorts am häufigsten verwendeten Standorte wurden zur 
Erleichterung entsprechend definiert und können aus den Standortplänen mit dem Vermerk «emp-
fohlen» entnommen werden. Weitere Standorte können innerorts unter Berücksichtigung der aufge-
führten Ausschlussgründe bewilligungsfrei gewählt werden. 

  



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 
 
*Die Definitionen von „innerorts“ und „ausserorts“ finden sich in Art. 1 Abs. 4 SSV (mit Hinweis auf die Abbildungen im 
Anhang 2 der SSV; blaue und weisse Ortsschilder): Der Bereich „innerorts“ beginnt beim Signal „Ortsbeginn auf Hauptstras-
sen“ oder „Ortsbeginn auf Nebenstrassen“ und endet beim Signal „Ortsende auf Hauptstrassen“ oder „Ortsende auf Neben-
strassen“. „Ausserorts“ beginnt beim Signal „Ortsende auf Hauptstrassen“ oder „Ortsende auf Nebenstrassen“ und endet 
beim Signal „Ortsbeginn auf Hauptstrassen“ oder „Ortsbeginn auf Nebenstrassen“. 

 

Wichtig: 

Die Befreiung von der Bewilligungspflicht für temporäre Strassenreklamen, innerorts und ausserorts, 
entbindet nicht vom Einholen des Einverständnisses des Grundstückeigentümers bzw. des Bewirt-
schafters des Reklamestandortes vor dem Aufstellen der entsprechenden Reklame. Diesbezügliche 
Auskünfte erteilt Ihnen die dafür zuständige Gemeinde.  

Die Einholung des Einverständnisses obliegt dem Veranstalter. 

Auf sämtlichen temporären Strassenreklamen müssen Angaben über die für die Reklame verantwort-
liche natürliche oder juristische Person inklusive Kontaktadresse vorhanden sein (z. B. Einzelperso-
nen, Parteien, Vereine etc.). Darüber hinaus muss aus der temporären Strassenreklame ohne Weite-
res ersichtlich sein, auf welchen Anlass (samt Datum) sie sich bezieht (Abstimmung, Wahl, Veranstal-
tung). 

Für das Aufstellen von temporären Strassenreklamen ausserhalb der durch die Kantonspolizei defi-
nierten Standorte im Ausserortsbereich, nicht temporären Strassenreklamen, Reklamen, Firmenan-
schriften, Baustellenreklamen, Eigenreklamen sowie generell bei allen Reklamen, die nicht den An-
forderungen der vorliegenden Weisung entsprechen, wird zuständigkeitshalber auf das bei den Ge-
meinden liegende kostenpflichtige Bewilligungsverfahren gemäss Artikel 4 Absatz 1 der Reklamever-
ordnung verwiesen. 

 

                                                              

 

 

 

Haben Sie anderweitige Fragen zu temporären Strassenreklamen? 

Die Kantonspolizei, Abteilung Fachdienst Verkehr hilft Ihnen gerne weiter: 

 

Kantonspolizei Glarus 
Reitbahnstr. 24, 8750 Glarus  
Telefon: 055 645 66 16 
www.gl.ch | kapo.fd-verkehr@gl.ch 

  

Bau und Umwelt / Hochbau 
Schulstrasse 2 
8867 Niederurnen 
Tel.: 058 611 73 41 
hochbau@glarus-nord.ch 

Kanzlei Gemeinde Glarus Süd 
Alte Landstrasse 25 
8756 Mitlödi 
Tel.: 058 611 98 11 
kanzlei@glarus-sued.ch 

Generationen und Kultur 
Gemeindehausplatz 5 
8750 Glarus 
Tel.: 058 611 81 01 
generationen-kultur@glarus.ch 
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Bedingungen und Ausschlussgründe für temporäre Strassenreklamen: 

 

Reklamefläche  Freistehende Plakate dürfen 
maximal 3.5 m2 gross sein 
 
 
 
 
Art. 4 Reklameverordnung 

Aufstellzeit-
punkt und Auf-
stelldauer 

 

Temp. Strassenreklamen zu 
Wahlen- Abstimmungen oder 
Veranstaltungen im Kanton 
Glarus dürfen frühestens 6 
Wochen davor aufgehängt 
werden 
 
Bis spätestens 7 Tage da-
nach sind diese wieder zu ent-
fernen 
 
Art. 4 Reklameverordnung 
 

Mindestab-
stand 

 

Mindestabstand zum Fahr-
bahnrand 5.0 m 
 
Mindestabstand zur Aussen-
kante Trottoir 3.0 m 
 
Art. 96 Abs. 2 lit. a SSV 
 

Auflagen 

 

Auf dem Trottoir muss ein 
Durchgang von mindestens  
2 m gewährleistet sein 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 lit. b SSV 

Verboten 

 

Im Bereich von Fussgänger-
streifen 
 
Mindestabstand 20 m 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 lit. a SSV 

Max. 3.5 m2 
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Verboten 

 

Im Innenkreisel sowie 50 m ab 
Aussenradius gemessen 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 lit. a SSV 

Verboten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verboten 

 

 

Im Verzweigungsbereich, an 
Ausfahrten und in Sichtzonen 
20 m ab Aussenradius gemes-
sen 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 lit. a SSV 
 
 
 
 
 
Im Verzweigungsbereich, an 
Ausfahrten und in Sichtzonen  
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 lit. a SSV 
 

Verboten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verboten 

 

 

 

An Signalen, oder ihrer unmit-
telbareren Nähe 
 
Mindestens 10 m Abstand 
 
 
Art. 97 Abs. 1 SSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Kandelabern 
 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 lit. d SSV 
 

50 m 

20 m 

20 m 
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Verboten 

  

In Sichtzonen bei Kurven, Kup-
pen, Engpässen oder Ausfahr-
ten 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 SSV 

Verboten 

 

Eindringen in das Lichtraum-
profil der Strasse 
 
Abstand zum Fahrbahnrand 
min. 3 m ab Aussenkante 
Trottoir und  
min. 5 m ab Aussenkante 
Strasse 
 
Art. 96 Abs. 2 lit. a SSV 
 

Verboten 

 

Über die Strasse gespannt 
 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 2 lit. a SSV 

Verboten 

 

Retroreflektierende, fluoreszie-
rende, lumineszierende, 
selbst-leuchtende, blendende, 
elektr. beleuchtete oder durch 
wechselnde Lichteffekte wir-
kende Reklame 
 
Art. 96 Abs. 1 SSV 
 

Verboten 

 

Als Wegweiser 
 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 2 lit. d SSV 
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Verboten 

 

In dichter Folge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 2 SSV 

Verboten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Entlang von Autobahnen, Au-
tostrassen und Umfahrungs-
strassen 
 
(Autobahnzubringer A3, ab 
Einfahrt Näfels «SGU» bis zur 
A3. Umfahrungsstrasse Rüti, 
inkl. dortigen Brücken und 
Tunneln) 
 
Art. 98 Abs. 1 SSV 
 

Verboten 

 

An und auf Brücken, nur paral-
lel zur Strasse und nicht höher 
als die Brüstung 
 
(Umfahrungsstrasse Rüti, inkl. 
dortigen Brücken und Tunneln 
verboten) 
 
Art. 96 Abs. 1 SSV 

Verboten 
 

 

An, oberhalb und innerhalb 
von Tunneln, Galerien und Un-
terführungen 
 
 
 
 
 
Art. 96 Abs. 1 SSV 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Nord (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLN-001 
 
Ortschaft: 8865 Bilten 
Strasse: Hauptstrasse 
Klassifizierung: verbindlicher Standort / ausserorts 
Kreuzung/Bezeichnung: Haupt-/Linth-Escherstrasse 
Koordinaten: 47.1406, 9.0329 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 

20 Meter 

20 Meter 

20 Meter 

20 Meter 

2

20 Meter 

20 Meter 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Nord (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLN-002 
 
Ortschaft: 8865 Bilten 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Land-/Niederrietstrasse 
Koordinaten: 47.1602, 9.0026 
 

  
 

 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 

20 Meter 

20 Meter 20 Meter 

20 Meter 

20 Meter 

20 Meter 

20 Meter 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Nord (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLN-003 
 
Ortschaft: 8867 Niederurnen 
Strasse: Badstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: gegenüber Schiesstand 
Koordinaten: 47.1319, 9.0480 
 

 
 

 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Nord (Standort empfohlen) Nr. GLN-004 
 
Ortschaft: 8867 Niederurnen 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Hauptstrasse / Gerbiweg  
Koordinaten: 47.1211, 9.0544  
 

  
  
 

 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Nord (Standort empfohlen) Nr. GLN-005 
 
Ortschaft: 8867 Niederurnen 
Strasse: Eternitstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Haupt-/Eternitstrasse 
Koordinaten: 47.1199, 9.0581  
 

  
  

 
 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

20 Meter ab 
Aussenradius 

5 Meter  

10 Meter  

20 Meter  

20 Meter  
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Nord (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLN-006 
 
Ortschaft: 8752 Näfels 
Strasse: Oberurnerstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Lichtsignal – Zaun SGU 
Koordinaten: 47.1067, 9.0649 
 

 
 
 

 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

20 Meter 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (Standort empfohlen) Nr. GL-001 
 
Ortschaft: 8750 Glarus 
Strasse: Kirchweg 
Kreuzung/Bezeichnung: Abzweigung Ennenda / hinter Fussweg 
Koordinaten: 47.0354, 9.0729 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 

temp. Reklame hinter dem 
Fussgängerweg einmitten 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (Standort empfohlen) Nr. GL-002 
 
Ortschaft: 8750 Glarus 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Wiese gegenüber Garage Franz AG 
Koordinaten: 47.0501, 9.0599 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (Standort empfohlen) Nr. GL-003 
 
Ortschaft: 8750 Glarus 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Wiese vor McDonald Fahrtrichtung Glarus  
Koordinaten: 47.0326, 9.0734 
 

  
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 

neben fixe Reklame 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (Standort empfohlen) Nr. GL-004 
 
Ortschaft: 8750 Glarus 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Hang oberhalb Strasse Im Büel Fahrtrichtung Mitlödi 
Koordinaten: 47.0336, 9.0728 
 

  
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

20 Meter 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 
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Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (Standort empfohlen) Nr. GL-005 
 
Ortschaft: 8750 Glarus 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Mauer gegenüber Strasse Holenstein Fahrtrichtung Glarus 
Koordinaten: 47.0326, 9.0734 
 

  
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 
 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (Standort empfohlen) Nr. GL-006 
 
Ortschaft: 8754 Netstal 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: nach Stöckli Metall in Wiese Fahrtrichtung Näfels 
Koordinaten: 47.0715, 9.0564 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GL-007 
 
Ortschaft: 8754 Netstal 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: vor Ragotti Weber Fahrtrichtung Netstal 
Koordinaten: 47.0736, 9.0560 
 

  
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GL-008 
 
Ortschaft: 8754 Netstal 
Strasse: Landstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: vor Kreuzung Schwimmbadstrasse Fahrtrichtung Näfels 
Koordinaten: 47.0546, 9.0559 
 

  
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 
 

 

 

20 Meter  

3 Meter  
Aussenkante Trottoir 

20 Meter  

20 Meter  



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-001 
 
Ortschaft: 8756 Mitlödi 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Hang nach Abzweigung Ennenda Fahrrichtung Mitlödi 
Koordinaten: 47.0257, 9.0797 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-002 
Ortschaft: 8756 Mitlödi 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: vor Landi in Wiese Fahrtrichtung Mitlödi 
Koordinaten: 47.0177, 9.0812 
 

  
 

 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 
 

3 Meter 
Aussenkannte Trottoir 

20 Meter 
Kreuzung 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (Standort empfohlen) Nr. GLS-003 
 
Ortschaft: 8756 Mitlödi 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Wiese gegenüber Hauptstrasse 83 
Koordinaten: 47.0146, 9.0819 
 

  
 

 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
  

5 Meter 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-004 
 
Ortschaft: 8756 Mitlödi 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: nach Männweg in Wiese Fahrtrichtung Schwanden 
Koordinaten: 47.0052, 9.0791 
 

  
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 

10 Meter 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-005 
 
Ortschaft: 8756 Mitlödi 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Röhrenzaun nach Grünenthal Pharma AG in Kurve   
Koordinaten: 47.0042, 9.0795 
 

  
 

 
 

 
 

Nur Blachen! 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-006 
 
Ortschaft: 8762 Schwanden 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Wiese vor Kreuzung Sernftal Fahrtrichtung Schwanden 
Koordinaten: 47.0016, 9.0775 
 

 
 

 
 
 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 

20 Meter ab 
Aussenradius 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-007 
 
Ortschaft: 8775 Hätzingen 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Vor Dorfeinfahrt rechts Fahrtrichtung Schwanden 
Koordinaten: 46.9578, 9.0332 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

3 Meter Aussenkante Trottoir 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (Standort empfohlen) Nr. GLS-008 
 
Ortschaft: 8772 Nidfurn 
Strasse: Hauptstrasse 4 
Kreuzung/Bezeichnung: in Wiese Fahrtrichtung Linthal 
Koordinaten: 46.9874, 9.0574 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

5 Meter 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (Standort empfohlen) Nr. GLS-009 
 
Ortschaft: 8783 Linthal 
Strasse: Hauptstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Haupt-/Durnagelstrasse 
Koordinaten: 46.9269, 9.0049 
 

 
 

 
 

 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 
 

20 Meter 

20 Meter 

20 Meter 

3 Meter 
Aussenkante Trottoir 



                                                                                                                   Stand: 24. April 2026 

Hinweis: Die vorliegende Darstellung entbindet nicht von der Pflicht des Verantwortlichen, für jede temporäre Strassenreklame das 
Einverständnis der betroffenen Eigentümerschaft vor dem Aufstellen einzeln einzuholen. 

Gemeinde Glarus Süd (ausserorts / Standort verbindlich) Nr. GLS-010 
 
Ortschaft: 8765 Engi 
Strasse: Sernftalstrasse 
Kreuzung/Bezeichnung: Stall nach Höflieggkurve Fahrtrichtung Elm 
Koordinaten: 46.9877, 9.1384 
 

 
 

 
 
 
                        nicht erlaubte Fläche                                 Temporäre Reklame 

 

ganz an Stall positioniert 


